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Als nichtständiges Mitglied eines
Ablehnungsgrunds möglich sein

Wir verweisen auf die entsprechende Publikation im amtlichen
Teil des Anzeigers für die Landgemeinden des Amtes Bern. Gemäss
Artikel 73 des Gesetzes über die politischen Rechte ist jeder
Stimmberechtigte verpflichtet, nach Bedarf als nichtständiges
Mitglied eines Ablehnungsgrund im Sinne des Gemeindegesetzes
besteht

Sollte es Ihnen aus einem gesetzlich anerkanntem Grund nicht
möglich sein, sich als Ersatzmitglied des Urnenausschusses zur
Verfügung zu stellen, bitten wir Sie, möglich sein, möglichst
frühzeitig ein Dispensationsgesuch an die Gemeindeschreiberei
Bolligen zu richten.

In der Gemeinde Bolligen BE wurden
verschiedene «Ersatzmitglieder des

Urnenausschusses» für das

Abstimmungswochenende vom 6.12.92 mit
einer schriftlichen Mitteilung auf
Pikett gestellt. Der Satz «Sofern wir
Ihre Mitarbeit beanspruchen
müssen, werden Sie zu gegebener

Zeit ein persönliches Aufgebot

erhalten», ist noch ohne
weiteres verständlich. Dann aber
beginnt es zu hapern:

Anzeige

Bestimmt basteln die Mitarbeiter auf der
Gemeindeschreiberei in Bolligen solche

Briefe auf einem elektronischen Textverar¬

beitungssystem. Wenn dieses Schreiben
nicht verstanden wird, kann eigentlich nur
der Computer daran schuld sein Red.

SCHÖNE BILDER MACHEN NOCH
KEINE FAMILIE
Nicht die äussere Fassade macht eine «richtige» Familie, sondern die von
Verständnis und Toleranz geprägte Beziehung zueinander. Die Formen des

Zusammenlebens sind vielfältig geworden - die Probleme leider auch. Hier hilft
Pro Juventute: engagiert, unbürokratisch und konkret. Damit möglichst viele
einen Ort haben, wo sie Geborgenheit finden, aber auch Konflikte offen

austragen können. Unterstützen Sie mit dem Kauf von Pro Juventute-Marken
und Karten Menschen, die Ihre und

unsere Hilfe brauchen.

pnojuve
WIR UNTERSTUTZEN FAMILIEN IM ALLTAG
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